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Änderungen der Planzeichnung 

Nr. Fassung zur Offenlage Fassung zur erneuten Offenlage 

1. 
Am Frohnacker 13, Flurstück 561/6: 
Baulinie an südlicher 
Grundstücksgrenze  

Entfall der Baulinie an südlicher 
Grundstücksgrenze 

2. 
Am Frohnacker 15, Flurstück 561/7: 
Baulinie an südlicher 
Grundstücksgrenze 

Entfall der Baulinie an südlicher 
Grundstücksgrenze 

3. WA 1: Traufhöhe von max. 4,50 m WA 1: Traufhöhe von max. 6,00 m 

4. WA1: Firsthöhe von max. 6,50 m WA 1: Firsthöhe von max. 9,25 m 

5. WA 2: Traufhöhe von max. 4,75 m WA 2: Traufhöhe von max. 5,25 m 

6. WA 2: Firsthöhe von max. 6,50 m WA 2: Firsthöhe von max. 8,00 m 

 

Änderung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen 

Nr. Festsetzung Fassung zur Offenlage Fassung zur erneuten 
Offenlage 

1. WA 1: Traufhöhe Max. 4,50 m Max. 6,00 m 

2. WA 1: Firsthöhe Max. 6,50 m Max. 9,25 m 

3. WA 2: Traufhöhe Max. 4,75 m Max. 5,25 m  

4. WA 2: Firsthöhe Max. 6,50 m Max. 8,00 m 

5. 
Überbaubare 
Grundstücksfläche 

Terrassen einschließlich 
deren Überdachungen sind 
im von der Straßenseite 
abgewandten 
rückwärtigen 
Grundstücksbereich auch 
außerhalb der 
überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. 

Terrassen einschließlich 
deren Überdachungen 
sowie unbeheizte 
Wintergärten sind im von 
der Straßenseite 
abgewandten 
rückwärtigen 
Grundstücksbereich auch 
außerhalb der 
überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. 

 

Änderung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 

Nr. Festsetzung Fassung zur Offenlage Fassung zur erneuten 
Offenlage 

1. Dachüberstand Max. 0,60 m Max. 0,90 m 

2. Dachneigung 
Keine Festsetzung 
enthalten. 

Wintergärten, 
Terrassenüberdachungen 
und Dachgauben sind auch 
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mit Pultdach bis 20 Grad 
Dachneigung zulässig. 

3. Dachneigung 

Bei geneigten Dächern 
darf ein Neigungswinkel 
von 20 Grad nicht 
unterschritten werden. 

Entfall der Festsetzung 

4. Dacheindeckung 
Keine Festsetzung 
enthalten. 

Wintergärten und 
Terrassenüberdachungen 
sind auch mit 
transparenter 
Dacheindeckung zulässig. 

5. Dachaufbauten 

Mit Ausnahme von 
Zwerchgiebeln darf der 
Abstand zwischen der 
unteren Schnittkante der 
Dachaufbauten mit der 
Dachhaut bis zu dem 
Schnittpunkt zwischen 
Gebäudeaußenhaut und 
OK Dachhaut 1,20 m nicht 
unterschreiten. Der 
Abstand zwischen der 
oberen Schnittkante der 
Dachaufbauten mit der 
Dachhaut bis zum First 
darf 1,00 m nicht 
unterschreiten. 

Entfall der Festsetzung 

6. Dachaufbauten 

Der Abstand zwischen 
Dachaufbauten und 
giebelseitigem Dachrand 
darf 1,00 m nicht 
unterschreiten.  

Der Abstand zwischen 
Dachaufbauten bzw. 
Dacheinschnitten und dem 
Ortgang bzw. First darf 
1,00 m nicht 
unterschreiten. 

7. Dachaufbauten 

Dachaufbauten, 
Dachflächenfenster bzw. 
Dacheinschnitte sind auf 
einer Linie bzw. in einer 
Flucht, gemessen an der 
Unterkante der 
Dachaufbauten, 
Dachflächenfenster bzw. 
Dacheinschnitte 
anzuordnen. 

Dachflächenfenster und 
Dachgauben sind auf einer 
Linie bzw. in einer Flucht, 
gemessen an der 
Unterkante der 
Dachflächenfenster und 
Dachgauben anzuordnen. 

 


